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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1998

Norm

AnfO §1

AnfO §2 Z3

Rechtssatz

Die Behauptung der Befriedigungsuntauglichkeit ist ein Teil der Behauptung des Fehlens einer Benachteiligung; da es

sich hiebei um eine rechtsvernichtende Einrede handelt, tre:en Behauptungslast und Beweislast in diesem Punkt den

Anfechtungsgegner.
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